
 Allgemeines Haushaltsrecht  
 Verwaltungsvorschriften zur Haus- 
 haltssystematik des Bundes (VV-HB) 
   
 Haushaltstechnische Richtlinien des Bundes (HRB)  
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10.8 Tit. 526 .3 - Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen 
 Ausschüssen 

In den haushaltsbegründenden Unterlagen (Beispiel 18) ist anzugeben 

- aufgrund welcher gesetzlicher Verpflichtungen oder Verwaltungsentscheidungen 
die Beiräte oder Ausschüsse gebildet wurden, 

- wie der veranschlagte Betrag berechnet ist. 
 
In den Erläuterungen ist auf diese Angaben zu verzichten. Anzugeben sind allein die 
Bezeichnung der Einrichtung und der entsprechende Geldansatz. Ausgaben unter 
500 € im Einzelfall sind in den Erläuterungen unter „Sonstige“ zusammenzufassen. 
 
Beispiel 18: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Übersicht über die Ausgaben der Fachbeiräte 
 
Haushaltsbegründende Unterlage zu Kap. .... Tit. 526 03 
Anforderung 2010: 10 T€ 
Soll 2009: 26 T€ 
Ist 2008: 32 T€ 
 

Anzahl der 
Sitzungen 

Anzahl 
der 

Sitzungs-
tage Bezeichnung und Aufgabe des 

Beirats oder Ausschusses 

Voraus- 
sichtlicher 
Zeitpunkt 

des 
Wegfalls 

der 
Aufgabe 

Anzahl 
der 

Mitglieder für die Reiseausgaben 
und Tagegelder 

veranschlagt sind 

Erforder- 
licher 
Betrag 

 
1 000 € 

Rechtsgrundlage 
für die Einrichtung 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Sachverständigenaus- 

ausschuss für national  
wertvolles Kulturgut 

Dauerauf- 
aufgabe 

5 2 2 1 § 5 Abs. 2 des 
Gesetzes zum Schutz 
deutschen Kultur-
gutes gegen Abwan-
derung vom 6. August 
1955 (BGBl. I S. 501) 

2. Sachverständigenaus- 
schuss für national wert- 
volle Archive 

wie vor 5 2 2 1 § 12 Abs. 2 des 
Gesetzes zum Schutz 
deutschen Kulturgutes 
gegen Abwanderung 
vom 6. August 1955 
(BGBl. I S. 501) 

3. Arbeitskreis für Recht- 
schreibregelung 

wie vor 20 1 3 1 Vereinbarung 
zwischen BMI und der 
Ständigen Konferenz 
der Kultusministe-
rinnen oder 
Kultusminister der 
Länder vom Mai 1956 

4. Entschädigung von Reise-
kosten für die stellver-
tretende Generaldirektorin 
oder den stellvertretenden 
Generaldirektor der NATO-
Flüchtlingsbehörde (NRA). 
Aufgaben bestehen darin, 
Flüchtlingsentwicklungen 
laufend zu beobachten und 
für die Regierungen sowie 
für die internationalen zivilen 
und militärischen Stellen in 
beratender Eigenschaft als 
Verbindungsstelle tätig zu 
werden. 

wie vor 1 2 3 3 Eine Beauftragte oder 
ein Beauftragter der 
Bundesrepublik wurde 
am 3. Februar 1996 
auf Vorschlag der 
Bundesregierung von 
der NATO zur 
stellvertretenden 
Generaldirektorin oder 
zum stellvertretenden 
Generaldirektor der 
NATO-Flüchtlings-
behörde (NRA) 
ernannt. Die 
friedensmäßigen 
Aufgaben werden auf 
Werkvertragsbasis 
wahrgenommen. 

Zusammen    10   
       

Aus diesem Ansatz dürfen auch die Ausgaben für die Drucklegung von Gutachten und ihren Ankauf sowie für die 
Vorbereitung von Sitzungen durch Anschaffung von Materialien und anderen Unterlagen geleistet werden. 
       


